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(Mit dieser erweiterten Verfahrensdokumentation erfüllt Ihr Verein die Anforderungen der GoBD, der Abgabenordnung und der steuerlichen Gemeinnützigkeitsprüfung. Sie berücksichtigt alle kritischen Punkte (Systembeschreibung, interne Kontrollen, Sonderfälle, Lesbarkeit, Archivierung) und ist damit prüfungsfest und sofort einsetzbar.)


1. Allgemeines
· Verein: [Name des Vereins]
· Sitz: [Adresse]
· Zuständig für die Buchführung: Schatzmeister/in [Name]
· Verantwortlich für Ordnungsmäßigkeit: Vorstand gemäß § 26 BGB

Zweck der Dokumentation:
Diese Verfahrensdokumentation beschreibt, wie Belege und Buchführungsdaten im Verein erfasst, verarbeitet, gespeichert und archiviert werden. Ziel ist die Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit nach §§ 146, 147 AO und den GoBD.

2. Organisation der Buchführung
· Buchführung erfolgt auf Basis der Einnahmen-Überschuss-Rechnung nach § 4 Abs. 3 EStG.
· Gemeinnützigkeit anerkannt durch Finanzamt [Ort], zuletzt mit Freistellungsbescheid vom [Datum].
· Trennung der vier Bereiche: ideeller Bereich, Zweckbetrieb, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, Vermögensverwaltung.
· Softwareeinsatz: [z. B. Lexware, sevDesk, Excel].
· Aufbewahrungspflichten: 10 Jahre (Buchungsbelege), 6 Jahre (Geschäftsbriefe, Kopien von Spendenbescheinigungen).

3. Ablauf der Belegverarbeitung
3.1 Eingangsbelege
· Eingang per E-Mail (PDF) oder postalisch.
· Eingangsdatum wird auf dem Beleg vermerkt (digital: Dateiname = „JJJJ-MM-TT_Lieferant_Betrag“).
· Prüfung durch Schatzmeister/in auf Vollständigkeit, sachliche Richtigkeit und Freigabe.
· Ablage im digitalen Ordner „Eingangsbelege/Jahr/Monat“.
· Verknüpfung mit Buchung über Belegnummer.
3.2 Ausgangsbelege
· Spendenbescheinigungen: Erstellung mit amtlicher Vorlage.
· Sponsoring- oder Rechnungsbelege: Erstellung in [Software] → automatische Belegnummerierung.
· Ablage digital im Ordner „Ausgangsbelege/Jahr/Monat“.
3.3 Kassenführung
· Jede Einnahme und Ausgabe wird im fortlaufend nummerierten Kassenbuch erfasst.
· Tagesabschluss mit Zählprotokoll, Unterschrift Schatzmeister/in.
· Kassenberichte im Ordner „Kasse/Jahr“.
· Prüfung durch Kassenprüfer gem. Satzung.
3.4 Bankbewegungen
· Monatliche Kontoauszüge von [Bank].
· Archivierung als PDF im Originalformat im Ordner „Bank/Jahr/Monat“.
· Buchung anhand Kontoauszug + Belegnummer.

4. Buchung und Archivierung
· Buchungen erfolgen zeitnah (Barumsätze innerhalb von 10 Tagen, übrige bis Monatsende).
· Jede Buchung wird durch einen Beleg nachgewiesen (Belegprinzip).
· Änderungen erfolgen ausschließlich über Storno-Buchungen – keine Überschreibungen.
· Archivierung digital in [System], revisionssicher, unveränderbar, mit Zugriffsprotokoll.
· Papierbelege werden nach Scan geordnet im Ordner „Archiv/Jahr“ abgelegt.

5. GoBD-Grundsätze im Verein
· Nachvollziehbarkeit: Jeder Geschäftsvorfall ist vom Beleg über die Buchung bis zur EÜR rückverfolgbar.
· Vollständigkeit: Alle Einnahmen und Ausgaben sind dokumentiert.
· Richtigkeit: Buchungen entsprechen den tatsächlichen Vorgängen.
· Zeitgerechte Erfassung: Belege werden zeitnah gebucht.
· Unveränderbarkeit: Digitale Belege dürfen nicht nachträglich überschrieben werden.
· Ordnung: Klare Ordnerstruktur nach Jahren/Monaten/Bereichen.

6. Einsatz von KI-Tools (falls zutreffend)
· Eingesetzte KI: [z. B. sevDesk KI-Belegerkennung].
· Zweck: automatische Belegerfassung, Kontenvorschläge.
· Verantwortlich für Prüfung: Schatzmeister/in.
· Personenbezogene Daten von Mitgliedern werden nicht in offene KI-Systeme eingegeben.
· Dokumentation: Datenfluss (Eingang → Scan → Prüfung → Buchung → Archiv).

7. Datensicherung
· Digitale Belege werden täglich auf einem lokalen Server/Cloud gesichert.
· Monatliches Backup auf externer Festplatte, Aufbewahrung im verschlossenen Vorstandsschrank.
· Zugriff nur für Schatzmeister/in und Vorstand.

8. Verantwortlichkeiten
· Schatzmeister/in ist für Erfassung, Prüfung und Archivierung zuständig.
· Vorstand haftet gesamtschuldnerisch für Ordnungsmäßigkeit (§ 34 AO).
· Kassenprüfer prüfen gemäß Satzung mindestens einmal jährlich und berichten der Mitgliederversammlung.

9. IT-Systeme und interne Kontrollen
· Eingesetzte Systeme: [Software, Version, Anbieter], ggf. Excel-Dateien, Online-Banking, ELSTER.
· Schnittstellen: [z. B. Bank-API, DATEV-Export].
· Zugriffsrechte: Nur Schatzmeister/in und Vorstand, Passwortschutz, ggf. Zwei-Faktor-Authentifizierung.
· Interne Kontrollen:
· Vier-Augen-Prinzip bei Ausgaben > 500 €.
· Monatliche Abstimmung von Bank/Kasse.
· Prüfung der Trennung von Vereins- und Privatkosten.
· Kontrolle der Bereichszuordnung (ideell, Zweckbetrieb, wGB, Vermögensverwaltung).
· Sicherstellung der Lesbarkeit: Daten werden in gängigen Formaten (PDF/A, CSV) archiviert und bleiben während der gesamten Aufbewahrungsfrist (6/10 Jahre) maschinell auswertbar (§ 147 Abs. 2 AO).

10. Sonderfälle
· Reisekosten: Nur mit Beleg + Reisekostenabrechnung.
· Bewirtungskosten: Nur mit Bewirtungsbeleg inkl. Anlass, Teilnehmer, Ort.
· Spenden/Sponsoring: Spendenbescheinigung nur bei echter Spende ohne Gegenleistung; Sponsoring = Rechnung mit USt-Ausweis.
· Veranstaltungen: Einnahmen (Eintritt, Tombola, Catering) getrennt erfassen und dokumentieren.

11. Versionierung und Aktualisierung
· Diese Verfahrensdokumentation wurde erstellt am: [Datum].
· Letzte Aktualisierung am: [Datum].
· Änderungen (z. B. neue Software, Einführung von KI, Wechsel der Zuständigkeit) werden dokumentiert und mit Versionsnummer versehen.
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Damit Vereinsfiihrung Freude macht




